
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 47a S-BSG § 47a
 S-BSG - Bediensteten-Schutzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

Präventivfachkräfte und Bedienstete, die als deren Fach- oder Hilfspersonal beschäftigt sind, dürfen wegen der

Ausübung dieser Tätigkeit im Zusammenhang mit ihrem Dienstverhältnis weder benachteiligt, insbesondere nicht bei

der Leistungsfeststellung, der dienstlichen Verwendung und dem beru3ichen Aufstieg, noch aus diesem Grund

disziplinär zur Verantwortung gezogen, gekündigt oder entlassen werden.

In Kraft seit 01.01.2009 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE
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